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mittel bezeichnen, auch die Eröffnung enthalten, daß der 
Beschuldigte, sofern er nicht eine nach den Gesetzen 
zugelassenene Beschwerde an die höhere Verwaltungs
behörde ergreife, gegen den Strafbescheid binnen einer 
Woche nach der Bekanntmachung bei der Verwaltungs
behörde, welche ihn erlassen, oder bei der, welche ihn 
bekanntgemacht hat, auf gerichtliche Entscheidung an
tragen könne.

(3) Der Strafbescheid wirkt in betreff der Unterbre
chung der Verjährung wie eine richterliche Handlung.

Antrag auf gerichtliche Entscheidung.
§ 420

Wird auf gerichtliche Entscheidung angetragen, so 
übersendet die Verwaltungsbehörde, falls sie nicht den 
Strafbescheid zurücknimmt, die Akten an die zuständige 
Staatsanwaltschaft, welche sie dem Gerichte vorlcgt.

Wiedereinsetzung.
• § 421

Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand finden 
die Bestimmungen des § 415 entsprechende Anwendung.

Hauptverhandlung.
§ 422

(1) Ist der Antrag rechtzeitig angebracht, so wird zur 
Hauptyerhandlung geschritten, ohne daß es der Einrei
chung einer Anklageschrift oder einer Entscheidung über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens bedarf.

(2) Die Staatsanwaltschaft kann den im § 25 Abs. 1 
Nr. 2 c des Gerichtsverfassungsgesetzes vorgesehenen An
trag auch noch bei Vorlage der Akten an das Gericht 
stellen; auf Verlangen der Verwaltungsbehörde hat sie 
dies zu tun.
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